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Grundsätze
§ 1

Das Familiengesetzbuch der Deutschen Demokrati
schen Republik regelt die persönlichen Beziehungen 
und die Vermögensverhältnisse zwischen Ehegatten, 
zwischen Eltern, Kindern und anderen Verwandten, 
zwischen Vormund und Mündel mit dem Ziele der Ent
wicklung und Festigung der Familie und der Erziehung 
der Kinder im Geiste der Demokratie, des Sozialismus, 
des Patriotismus und der Völkerfreundschaft.

§ 2
Die Ehe ist eine für das Leben geschlossene Gemein

schaft zwischen Mann und Frau, die, gegründet auf 
Gleichberechtigung, gegenseitige Liebe und Achtung, 
der gemeinsamen Entwicklung der Ehegatten und der 
Erziehung der Kinder dient.

§ 3
Die volle Gleichberechtigung der Geschlechter kann 

nur durch die Mitarbeit der Frau in Staat, Wirtschaft 
und auf allen anderen Gebieten des gesellschaftlichen 
Lebens verwirklicht werden. Deshalb gibt dieses Gesetz 
der Frau in der Familie eine Stellung, die ihr Recht 
auf Berufsausbildung und Berufsausübung mit ihren 
Pflichten als Frau und Mutter in Übereinstimmung 
bringt.

§ 4
Die Sorge für die Kinder ist nicht nur das Recht der 

Eltern, sondern zugleich ihre Pflicht gegenüber dem 
Staat, der Gesellschaft und den Kindern. Die Eltern 
können ihre verantwortungsvolle Pflicht der Erziehung 
der Kinder nur dann voll erfüllen, wenn sie dabei mit 
Schule und Jugendorganisation eng Zusammenwirken.

E r s t e r  T e i l

Die Ehe
1. Kapitel: Die Eheschließung

§ 5
Ehemündigkeit

Die Eheschließung ist nur dann zulässig, wenn Mann 
und Frau das 18. Lebensjahr vollendet haben.

§ 6
Form der Eheschließung

(1) Die Ehe wird dadurch geschlossen, daß die künf
tigen Eheleute gegenüber dem Beauftragten des dazu 
berufenen Staatsorgans erklären, daß sie die Ehe mit- 
einander eingehen wollen^*und dieser daraufhin in 
ihrer IJegenwart die Eheschließung in das Familien
buch “etrrtragtV —n '

(2) Sind die Erklärungen der künftigen Eheleute 
gegenüber einem staatlichen Angestellten abgegeben, 
der mit der Entgegennahme nicht beauftragt war, so 
ist die Eheschließung rechtswirksam, wenn sie in ihrer 
Gegenwart in das Familienbuch eingetragen worden 
ist.

§ 7 
Eheverbote

Eine Ehe darf nicht schließen
1. wer schon verheiratet ist;
2. wer mit dem anderen in gerader Linie verwandt 

oder dessen Bruder, Schwester, Halbbruder oder 
Halbschwester ist;
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